
Aufgaben, die mit den Interessen ihrer Mitglieder und der Volkswirtschaft 
übereinstimmen.

Eine Besonderheit besteht darin, daß die Konsumgenossenschaften den 
Landhandel komplex und rationell organisieren und enge Kooperations
beziehungen vor allem mit eigenen Produktionsbetrieben hersteilen. Im 
zentralen Unternehmen „konsument“ vereinigen sich nach dem Kombi
natsprinzip die Warenhäuser, das Versandhaus und konsumgenossen
schaftliche Industriebetriebe.

Der Kommissions- und Privathandel hat auch künftig große Aufgaben 
zu lösen. Die Bezirks- und Kreisorgane sollen sich bemühen, dabei zu 
helfen. Die Kommissions- und Privathändler sollten im Interesse einer 
besseren Versorgung der Bevölkerung ihre Kapazitäten und Fähigkeiten 
voll nutzen und durch die Anwendung moderner Verkaufsmethoden spür
bare Einkaufserleichterungen schaffen.

XII
über die weitere Entwicklung in den Bezirken,

Kreisen und Gemeinden

In der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung ergibt sich für die weitere Arbeit der örtlichen Volksvertre
tungen die Frage, auf welche Weise und in welchem Umfang die örtliche 
Volksvertretung als Teil der einheitlichen sozialistischen Staatsmacht in 
ihrem Territorium ihre Verantwortung voll wahrnimmt. Im Zusammen
hang mit der Ausarbeitung der Perspektivpläne der Bezirke gilt es jetzt, 
das neue ökonomische System der Planung und Leitung durchzuführen 
und die Verantwortlichkeit der örtlichen Organe genau festzulegen. Die 
Genossen Delegierten, die 1. Sekretäre der Bezirke, die Vorsitzenden der 
Bezirksräte, die hier anwesend sind, wissen, welche große Vorarbeit auf 
diesem Gebiet bereits geleistet worden ist. Ich kann midi auf diese Vor
arbeit stützen, wenn ich einige Schlußfolgerungen ziehe. Das sind Arbeiten, 
die wir gemeinsam geleistet haben. Bei der Ausarbeitung des Generalver
kehrsplanes, des Generalbebauungsplanes und der Rationalisierungskon
zeption der Großbetriebe sollen die Interessen der zentralen Planträger 
mit den Bezirksinteressen in Einklang gebracht werden. Dabei hat sich 
bereits erwiesen, daß die Bezirke, Städte und Kreise von ihren Rechten 
immer mehr Gebrauch machen. Ich brauche nicht etwa von einer Ver-
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